
1. Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung  
für das Bürgerzentrum "Uns Huus" der Gemeinde Bovenau vom 05.10.2015 

 
 

§ 1 
 

(1) In § 1 Abs. 1 werden nach dem Wort „Bürgerzentrum“ die Worte „einschließlich 
des Grundstücks, auf dem sich dieses befindet,“ eingefügt. 
 

(2) In § 1 wird nach Absatz 3 folgender neuer Absatz 4 eingefügt: 
 

„Ausgeschlossen sind politische Veranstaltungen und Aktionen, die keinen 
Bezug zum gesellschaftlichen, kulturellen und sportlichen Leben in der 
Gemeinde haben.“ 

 
Die bisherigen Absätze 4 bis 7 werden die neuen Absätze 5 bis 8. 

 
(3) § 4 Abs. 1 wird gestrichen. 

 
Die bisherigen Absätze 2 bis 10 werden die neuen Absätze 1 bis 9. 

 
 

§ 2 
 
Die 1. Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung für das Bürgerzentrum „Uns Huss“ 
tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Bovenau, den 
 
 
 
(Jürgen Liebsch) 
Bürgermeister 


